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32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Text 

Einwendungen gegen den Exekutionstitel 

§ 13. (1) Wenn der Abgabenschuldner behauptet, dass ein Exekutionstitel (§ 4) aus Gründen, die 
bereits im Zeitpunkt seiner Ausfertigung vorgelegen sind, zu Unrecht ausgestellt wurde, hat er seine 
Einwendungen bei der Abgabenbehörde (§ 12 Abs. 2) geltend zu machen. 

(2) § 12 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden; wenn den Einwendungen rechtskräftig stattgegeben 
wird, ist die Vollstreckung unter gleichzeitiger Aufhebung aller bis dahin vollzogenen Vollstreckungsakte 
einzustellen. 
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